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Vom 12. bis 17. Januar 2015 tagte in Bonn die dritte Vollversammlung des Weltbiodiversitätsrates 

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Mehr 

als 700 Teilnehmer aus den derzeit 123 Mitgliedsstaaten und weiteren Regierungen, UN-Institutionen 

und zwischenstaatlichen Organisationen, Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) und anderen Inte-

ressengruppen (stakeholder groups) kamen zusammen, um dem großen Ziel von IPBES einen Schritt 

näher zu kommen: auf Grundlage unabhängiger Erkenntnisse aus der Wissenschaft und anderen Wis-

senssystemen (z.B. indigenem und lokalem Wissen), politische Handlungsempfehlungen zu entwi-

ckeln, die dazu beitragen sollen, den dramatischen Rückgang an Biodiversität und Ökosystemfunktio-

nen zu stoppen. 

Dank einer für UN-Verhandlungen ungewöhnlich kooperativen Stimmung konnten alle zur Entschei-

dung stehenden Dokumente verabschiedet werden. Hierzu zählen u.a. das Dokument zum veränderten 

Ablauf des Arbeitsprogrammes für die nächsten vier Jahre und dessen Finanzierung, zur Einbindung 

von Stakeholdern, zur Kommunikationsstrategie, zu allgemeinen Verfahrensregeln und zum Umgang 

mit Interessenkonflikten. Keine Einigung gab es hingegen beispielsweise zu der Frage, unter welchen 

Bedingungen Beobachter für das Plenum zugelassen oder abgelehnt werden. 

Arbeitsprogramm allgemein 

Schon bei der Verabschiedung des Arbeitsprogrammes für 2014-2018 in Antalya bei IPBES-2 war 

klar: Das Vorhaben ist für ein neu gegründetes Gremium mit einem im Aufbau befindlichen Sekretari-

at und zu etablierenden Abläufen gerade in den ersten zwei Jahren sehr ambitioniert. Um Zeit und 

finanzielle Mittel zu sparen, wurde daher in Bonn viel darüber diskutiert, wie die zahlreichen Assess-

ments, also die Bestandsaufnahme von biologischer Vielfalt und die daraus abgeleiteten Handlungs-

empfehlungen zu verschiedenen Regionen und Thematiken, möglicherweise zusammengeführt werden 

können. Konkret ging es darum, wie die noch nicht begonnenen thematischen Assessments, beispiels-

wiese zu Invasiven Arten oder Landdegradierung, innerhalb der regionalen bzw. des globalen Assess-

ment abgedeckt werden können. Dies stieß jedoch bei vielen auf Skepsis, da sie befürchteten, dass die 

Berichte zu diesen Thematiken dann oberflächlicher abgehandelt werden würden. Daher wurde ein 

neues Modell entwickelt, das die thematischen und regionalen Assessments zwar stärker miteinander 

verbindet, aber dennoch die Eigenständigkeit der einzelnen Elemente des Arbeitsprogrammes weitge-

hend sicherstellt (Abb. 1)
1
.  

Dieser veränderte Arbeitsablauf soll dazu dienen, das in Antalya beschlossene Arbeitsprogramm voll-

ständig, aber mit verringertem Aufwand umzusetzen. Nun erhalten einige Assessments ein Jahr mehr 

Zeit bis zur Fertigstellung, sodass sich der Abschluss des ersten Arbeitsprogrammes auf 2019 ver-

schiebt.  
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Abb. 1: Neues Ablaufschema des IPBES-Arbeitsprogrammes 2014-2018/19, das teilweise ein Jahr mehr Umsetzungszeit ge-

währt, und die thematischen und regionalen Assessments stärker miteinander verbindet als bisher geplant. (Grafik basiert auf 

IPBES/3/L.4 und dem IPBES-Aufruf zur Nominierung für die regionalen und subregionalen Assessments sowie dem Assessment 

zu Landdegradierung.) 
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Regionale Assessments  

Die Diskussionen zu den Scoping-Berichten, die den groben Inhalt der anschließenden vollständigen 

Assessment-Berichte zu den fünf Regionen absteckten, waren von einer konstruktiven Atmosphäre 

geprägt. Viele kleine Verbesserungen wurden vorgenommen. Nun geht es darum, diese auf den Weg 

zu bringen.  

Die Umsetzung regionaler und subregionaler Assessments ist in dieser Form einmalig. Das Millenni-

um Ecosystem Assessment (MEA) hatte zwar von 2003 bis 2005 diverse sub-globale Assessments 

durchgeführt. Diese waren aber eine uneinheitliche Mischung von der lokalen bis zur regionalen Ebe-

ne. Diesmal wird es zwar um große „Regionen“ gehen – Afrika, Amerika, Asien-Pazifikraum und 

Europa-Zentralasien. Jedoch werden sie nach einem für alle Regionen einheitlichen Konzept, das IP-

BES festgelegt hat, durchgeführt
2
. Darüber hinaus werden zusätzliche sub-regionale Assessments 

möglich sein, beispielsweise für die EU im Zusammenhang mit dem MAES-Prozess (Mapping and 

Assessment of Ecosystems and their Services in Europe). 

Gebiete auf hoher See 

Intensiv diskutiert wurde die Frage, ob ein „regionales“ Assessment zu den "Open Oceans“ stattfinden 

solle, d.h. zu Meeresgebieten, die außerhalb der 200-Seemeilengrenze und damit außerhalb von staat-

lichen Hoheitsgebieten liegen. Bisher gibt es für diese Regionen kaum politische Regulationen, bei-

spielsweise hinsichtlich Fischfang oder die Gewinnung von Bodenschätzen und anderen Ressourcen. 

Die Entscheidung für oder gegen ein solches Open Oceans Assessment wurde letztendlich auf IPBES-

4 vertagt, vor allem, so die Begründung, da ein solches sich mit dem gerade stattfindenden World 

Ocean Assessment der UN
3
 überschneiden würde, das dieses Jahr fertig gestellt werden soll. Die Er-

gebnisse sollten zunächst abgewartet und zusätzliche Bedarfe festgestellt werden. Die Befürworter 

eines IPBES-Assessments zu Open Oceans sprachen jedoch bereits jetzt von großen Lücken und 

Mängeln im aktuellen UN-Assessment. Diese müsse IPBES füllen, insbesondere wenn es um die 

Handlungsempfehlungen an die Politik geht.  

Vermutlich stehen hinter diesem Beschluss aber auch politische Interessen. Denn einige der Länder 

bremsen auch bei anderen UN-Prozessen zu den Ozeanen erheblich, da sie vermutlich eine Einschrän-

kung ihrer Tätigkeiten auf hoher See befürchten. So hatte bereits die 12. Vertragsstaatenverhandlung 

der Biodiversitätskonvention (COP-12 der CBD) im Oktober letzten Jahres in Korea gezeigt, dass die 

Ausweisung von Meeresschutzgebieten kein Selbstläufer ist. Hauptgrund war auch hier die wirtschaft-

lichen Interessen der Mitgliedsstaaten in den geplanten Meeresgebieten
4
.  

                                                 

2
 IPBES/3/L.10 bis IPBES/3/L.15 

3
 http://www.worldoceanassessment.org/ 

4
 http://biodiversity.de/index.php/biodiversitaet/biodiversitaet-international/convention-on-biological-diversity-

cbd/cop-12/cop-12-blog/5128-3heubachebsas 
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Ein späteres globales Assessment ohne eine substanzielle Betrachtung der Ozeane scheint aber wenig 

sinnvoll, da die Ozeane 70% der Erdoberfläche abdecken. 

Globales Assessment  

Neben diesen Beschlüssen zu den Berichten auf regionaler Ebene wurde auch bestätigt, dass ein Glo-

bales Assessment zur Lage der Biodiversität und Ökosystemfunktionen notwendig ist. Dieses wird 

zwar in vielen Teilen die Ergebnisse aus den thematischen, regionalen und methodischen Berichten 

aufgreifen und zusammenfassen. Dennoch betonten alle, dass es darüber hinausgehen und insbesonde-

re dazu beitragen müsse, die Aichi Targets der Konvention zur Biologischen Vielfalt (CBD)
5
 und ih-

ren Stand der Umsetzung im Jahr 2020 bewerten zu können. 

Assessment zu Degradierung und Renaturierung 

Das Scoping-Dokument (IPBES/3/7) zu Landdegradierung und –restaurierung, das den Inhalt und die 

Struktur des  darauf aufbauenden Assessmentberichts vorschlägt, wurde mit Nachbesserungen ange-

nommen. Damit kann hier in die eigentliche Berichtsphase gestartet werden. Während der Verhand-

lungen wurde mehrfach betont, dass dabei ein Schwerpunkt auf den Vorteilen liegen muss, die sich 

aus der Wiederherstellung von Landflächen ergeben – von erhöhter Produktivität landwirtschaftlicher 

Flächen bis hin zur Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Umweltbedingungen.  

Unterstrichen wurde auch, dass es innerhalb dieses Assessments unabdingbar ist, mit Partnern auf 

regionaler und subregionaler Ebene zusammenarbeiten, auch mit jenen aus der Bergbauindustrie oder 

anderen entscheidenden Industriezweigen.  

Vor allem die UNCCD (Übereinkommen der UN zur Bekämpfung der Wüstenbildung) und die 

Ramsar-Konvention zur Erhaltung von Feuchtgebieten versprechen sich von diesem Assessment wich-

tige Impulse für ihre Arbeit.  

Thematische Assessments zu Invasiven Arten und Nachhaltiger Nutzung von Arten  

Nachdem zu Beginn vorgeschlagen worden war, die beiden thematischen Assessments komplett in die 

regionalen Assessments zu integrieren, sollen sie nunmehr eigenständig bleiben, jedoch gestrafft und 

stärker mit den regionalen Assessments verbunden werden.  

Dabei sollen diese beiden thematischen Assessments parallel zu den regionalen Assessments durchge-

führt werden, sodass es einen verstärkten Austausch zwischen den Autoren geben kann.  

Katalog zu Politikwerkzeugen und Methoden  

Es wurde durchaus kontrovers diskutiert, welche Themen in einem solchen Katalog betrachtet und in 

welcher Form sie am besten zur Verfügung gestellt werden sollten. Denn gerade bei den Zusammen-

                                                 

5
 Im Rahmen ihrer 10. Vertragsstaatenkonferenz 2010 in Nagoya, Japan, beschloss die CBD den Strategischen 

Plan für Biodiversität 2011 bis 2020, der 20 Ziele enthält, die sog. Aichi Targets (http://www.cbd.int/sp/). Im 

Jahr 2020 steht die letztendliche Prüfung an, ob diese Ziele tatsächlich von den Mitgliedsstaaten der CBD er-

reicht worden sind. 

http://www.cbd.int/sp/
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fassungen für Entscheidungsträger komme es auf eine einfache, verständliche Sprache an, die dennoch 

substanzielle Inhalte transportiert. Dabei wurde herausgestellt, dass „Berichte“ vermutlich nicht das 

einzige passende Produkt für diese Zielgruppe seien. Gerade der im Aufbau befindliche Online-

Katalog zu politikunterstützenden Instrumenten sei eine weitere sehr gute Möglichkeit, Wissen und 

Information an die die Entscheidungsträger heranzutragen.  

Mit einigen Hinweisen hierzu erhielt die bestehende Arbeitsgruppe das Mandat, mit der Entwicklung 

des Katalogs fortzufahren. 

Regeln  

Zur Erstellung und Annahme von IPBES-Assessment-Berichten 

Die in Antalya (IPBES-2) noch umstrittenen Regeln zur endgültigen Annahme von Berichten durch 

das IPBES-Plenum wurden konstruktiv diskutiert und angenommen. Grundsätzlich gilt das Modell des 

IPCC: Zusammenfassungen für Entscheidungsträger werden „Zeile für Zeile“ diskutiert angenommen, 

andere Berichte beispielsweise kapitelweise. 

Zum Umgang mit  Interessenkonflikten 

Auch über die Regeln zu Interessenkonflikten wurde intensiv debattiert, nicht zuletzt, da beim bereits 

laufenden Assessment zu Bestäubern bereits erste Kritik laut wurde
6
. Einer der Kernpunkte der Debat-

te: Soll ein Experte, der in einem solchen Konflikt zu IPBES steht, generell von IPBES ausgeschlos-

sen werden? Bislang gibt es hierzu eine Ausnahmeregel, nach der ein solcher Experte als Autor akzep-

tiert wird, wenn auf sein Expertenwissen in IPBES keinesfalls verzichtet werden kann - unter der Be-

dingung, dass er seinen Hintergrund unmissverständlich offen legt. Während viele dafür plädierten 

diese Regel zu beseitigen, sprachen sich andere dafür aus, diese Ausnahme zu einer Regel zu machen. 

Im Interesse der Unabhängigkeit wurde sich hier dafür entschieden, einen Experten generell davon 

auszuschließen, als Autor in Assessments, Experte in Task Forces oder ähnlichen Funktionen in IP-

BES mitzuwirken, wenn er einem Interessenkonflikt unterliegt. 

Letztlich konnte die EU die Delegierten davon überzeugen, die Conflict of Interests Policy zu verab-

schieden und damit die internen Regeln klar festzuzurren. Darin wurde unter anderem ein unabhängi-

ges Komitee beschlossen, das mögliche Interessenkonflikte beobachten und dem IPBES-Büro anzei-

gen soll. Zudem wurde die Möglichkeit eingerichtet, potenzielle Interessenkonflikte von außen anzei-

gen zu können, die dann geprüft werden. Dies soll die Transparenz stärken
7
.   

Zur Zulassung von Beobachtern 

Weiterhin ungeklärt ist die Frage nach der Zulassung von Beobachtern: Während China darauf be-

harrt, im Plenum eine Art Veto für die Zulassung einzelner Beobachter zu haben, bleibt die EU bei 

                                                 

6
 http://biodiversity.de/index.php/ipbes/ueber-ipbes/meetings/3-plenum/blog-ipbes-3/5327-blog1nesshoever 

7
 IPBES/3/L.6 
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ihrer Haltung, eine Ablehnung nur mit 1/3 aller Mitgliedsstaaten zu erlauben. Damit bleibt es bei einer 

„Übergangsregelung“, bei dem das Büro die Prüfung übernimmt und dem Plenum Vorschläge macht. 

Strategie zur Einbindung von Stakeholdern 

Bei IPBES-2 in Antalya noch kaum beachtet, wurde die Strategie zur Einbindung von Stakeholdern zu 

einem dominierenden Thema in Bonn. Nach langen Diskussionen wurde das zugehörige Dokument in 

letzter Minute doch noch beschlossen
8
. Dies wurde von vielen Seiten begrüßt, denn es waren zuneh-

mend Bedenken geäußert worden, dass IPBES nicht automatisch weiterhin mit wissenschaftlichen und 

Sachleistungen von Stakeholdern und deren Organisationen rechnen könne, wenn es deren wichtige 

Rolle nicht formal anerkennen würde. Die verabschiedete Strategie legt nun schriftlich fest, was fak-

tisch eindeutig ist und bereits seit mehreren Jahren umgesetzt wird: dass Stakeholder nicht nur als 

Expertinnen und Experten im Rahmen von Assessments und Expertengruppen (Task Forces) mitwir-

ken und so die eigentliche Arbeit von IPBES umsetzen. Stakeholder sind darüber hinaus zum einen 

auch unverzichtbar dafür, die IPBES-Produkte über ihre Kommunikationskanäle global zu verbreiten 

und dabei auch an schwer zu erreichende Kreise zu gelangen. Zum anderen sind sie ganz wesentlich, 

wenn es darum geht, die IPBES-Produkte ihren Nutzern verständlich und anwendbar zu machen. Nur 

so wird die Arbeit von IPBES überhaupt relevant.  

Mit der verabschiedeten Stakeholder-Strategie betont IPBES noch einmal klar, dass Stakeholder es-

sentieller Teil von IPBES sind und ihre Mitarbeit unbedingt erwünscht ist. Die Stakeholder-

Community selbst atmete erleichtert auf, denn dies sei das einzig richtige und dringend benötigte Sig-

nal, um noch weitere Organisationen und Experten für die Mitarbeit in IPBES zu motivieren und IP-

BES zu einem erfolgreichen, legitimen Prozess zu machen. 

Die Stakeholder haben nun die ambitio-

nierte Aufgabe, ein offenes Netzwerk 

(Inclusive open-ended Stakeholder 

Network) zu schaffen, in das sich jeder 

einbringen kann, der einen Beitrag zu 

IPBES liefern oder seine Produkte nut-

zen möchte. Das Netzwerk wird ge-

meinsam vom IPBES-Sekretariat und 

einem aus der Stakeholder-Community 

heraus gewählten Komitee koordiniert 

und moderiert. Konkret geht es dabei 

um einen Zusammenschluss aus vielfältigen Gesellschaftsgruppen – von NGOs über Wissenschaftler 

und Wissenschaftsorganisationen bis hin zu Indigenenvertretern und Vertretern aus Wirtschaft und 

Industrie - der die vielfältigsten Ansichten zusammenbringt und auch jene identifiziert, die derzeit 

noch nicht im IPBES-Prozess involviert sind. Der Weltbiodiversitätsrat selbst kann davon nur profitie-

ren, denn durch die Netzwerke dieser Gruppen und ihre verschiedenen Kommunikationskanäle ge-

                                                 

8
 IPBES/3/L.15 

Stakeholder-Gruppe bei der Arbeit. Foto: Claudia Friedrich; 

http://www.iisd.ca/ipbes/ipbes3/ 
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schieht vor allem eines: Die IPBES-Botschaft wird in die Welt hinausgetragen und hat damit die 

Chance, auch an bisher schwer zu erreichende Kreise zu gelangen.  

Es kommt nun darauf an, bis zur nächsten Vollversammlung im kommenden Jahr zu zeigen, dass das 

Netzwerk dazu beiträgt, die Stakeholder und Wissensträger effektiv, sichtbar und konstruktiv in die 

Arbeit von IPBES einzubringen - gerade auch, um kritischen Regierungen wie China oder Ägypten, 

den Mehrwert eines starken Stakeholder-Engagements  für den Erfolg von IPBES aufzuzeigen. 

Strategische Partnerschaften 

Um Duplikationen zu vermeiden und sich auf bestehende (Wissens-)Lücken an der Schnittstelle zwi-

schen Politik und Wissenschaft konzentrieren zu können, hatte IPBES frühzeitig betont, dass es mit 

bestehenden Initiativen im Bereich Biodiversität und Ökosystemfunktionen zusammenarbeiten würde. 

Dies beinhaltet Partnerinstitutionen, die als besonders wichtig gelten, um das IPBES-Arbeitsprogramm 

effektiv umzusetzen, also insbesondere multilaterale Umweltabkommen wie die CBD, UN-

Institutionen wie FAO oder UNESCO, und Netzwerke von Wissenschaftlern und anderen Wissensträ-

gern. 

Obwohl viele Kollaborationen zwischen IPBES und anderen Organisationen auch ohne formal gere-

gelte Partnerschaften stattfinden werden, wurde auf IPBES-3 nun ein Dokument verabschiedet, wie 

diese „Strategischen Partnerschaften“ gestaltet werden sollten
9
. Darin finden sich u.a. Richtlinien zum 

Umgang mit Interessenkonflikten, zur Aufteilung von Verantwortlichkeiten beider Partner oder zum 

Umgang mit geistigem Eigentum. 

Neubesetzung des MEPs (Multidisciplinary Expert Panel) 

Nachdem seit IPBES-1 im Januar 2013 ein Interim-MEP den IPBES-Prozess unterstützt hat, wurde bei 

IPBES-3 ein neuer wissenschaftlicher Beirat für die nächsten 2 Jahre gewählt. Das MEP hat als höchs-

tes wissenschaftliches IPBES-Gremium die Aufgabe, die wissenschaftliche Qualität der IPBES-

Produkte und die Umsetzung des Arbeitsprogramms sicherzustellen. Es ist beispielsweise für die 

Auswahl von Leitautoren der Assessment-Berichte, Gutachtern und weiteren Experten (z. B. für Sco-

ping-Prozesse oder Task Forces) zuständig. 

Entsprechend der IPBES-Prinzipien soll das MEP nach Regionen, Geschlecht, Disziplinen und Wis-

senssystemen ausgewogen besetzt sein. Da dieser Anspruch für das Interim-Gremium noch nicht er-

füllt werden konnte, legte das letzte MEP zu IPBES-2 eine Reihe von Empfehlungen vor, wie die 

Ausgewogenheit in Zukunft sichergestellt werden sollte
10

. 

Für die neue Amtszeit gab es für die 25 Sitze – fünf für jede der fünf UN-Regionen - insgesamt 87 

Nominierungen von IPBES Mitgliedsstaaten sowie drei von Staaten mit Beobachterstatus. Für die 

                                                 

9
 IPBES/3/L.8 

10
 IPBES/2/8 
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Gruppe der Westeuropäischen und anderer Staaten (WEOG: EU, USA, Kanada, Australien, Neusee-

land) gab es 14 Vorschläge, Deutschland schlug keine Kandidaten vor.  

Um die Kapazitäten und die Erfahrung aus dem Interim-MEP nicht zu verlieren, hatte man sich darauf 

verständigt, dass es keine vollständige Rotation der MEP-Mitglieder geben sollte. Für die neue Amts-

zeit wurden somit 13 Mitglieder des Interim-MEP wiedergewählt. Für WEOG verbleiben Mark Lons-

dale für Australien und Paul Leadley für Frankreich im Gremium. Ebenfalls von Frankreich nominiert 

wurde Marie Roué, Ethnobiologin am Nationalen Naturkunde Museum in Paris. Die Gruppe wird 

vervollständigt von den Umweltökonomen Unai Pascual (Basque Centre for Climate Change, Bilbao) 

und Marie Stenseke, Humangeografin an der Universität Göteborg.  

Zwar ist das neue MEP nun inter- und transdisziplinärer aufgestellt, jedoch konnte auch diesmal weder 

der Anspruch auf eine Ausgewogenheit der Geschlechter noch der Wissenssysteme erreicht werden: 

Von den 25 Sitzen würden nur 9 mit Frauen besetzt und auch die Expertinnen und Experten mit einem 

Fokus auf lokales und indigenes Wissen bleiben weiter unterrepräsentiert. 

Gesamteindruck und Ausblick  

IPBES-3 endete für viele Teilnehmer mit dem Gefühl, viel erreicht zu haben. War das zweite Plenum 

in Antalya noch von Verfahrensfragen dominiert, wurde in Bonn sichtbar, dass sich mit den zahlrei-

chen Scoping-Studien, die zu diskutieren waren, der Fokus nunmehr auf die inhaltliche Arbeit von 

IPBES verlagert. Mit den diversen Beschlüssen zu den anstehenden Berichten und ihren Handlungs-

empfehlungen und anderen Produkten kann die Arbeit nun richtig beginnen. Dies war zu hoffen, aber 

nicht unbedingt zu erwarten. Die Breite des Arbeitsprogrammes stellt dabei eine wesentliche Heraus-

forderung, aber auch ein Stärke dar: Die Diskussion etwa über Werte und Bewertung zeigt, wie wich-

tig es ist, derartige Debatten stärker auf die politische Bühne zu bringen. Der Prozess ist hierbei eben-

so wichtig wie zukünftige Ergebnisse. 

Losgehen wird es vor allem mit den regionalen Assessments, deren Größe keineswegs trivial ist: Wa-

ren bisher rund 500 Expertinnen und Experten in die Vorbereitungen und das erste Assessment zu 

Bestäubung und Nahrungsmittelproduktion involviert, wird sich diese Zahl in den nächsten Monaten 

vervielfachen. In seiner Diversität ist dies für die globale Wissenschafts-Politik-Schnittstelle eine völ-

lig neue Dimension. 

Darüber hinaus bleibt es eine vielfach angesprochene Herausforderung, nicht nur wissenschaftlich 

gründliche Assessments zu erarbeiten. Vielmehr muss auch darauf hingearbeitet werden, dass IPBES 

und seine Entscheidungen auch als legitim und allgemein anerkannt wahrgenommen werden und so 

entsprechendes Gehör in der Weltgemeinschaft finden. Wesentlich dafür ist es, auch die anderen 

Funktionen von IPBES im Auge zu behalten: das Capacity Building, die Politikwerkzeuge und –

methoden sowie die Identifizierung von Wissensbedarf.  

Eine wesentliche Rolle wird dabei auch die Kommunikation spielen. Die dazu verabschiedete Strate-

gie ist jedoch noch sehr allgemein und muss nun mit Leben gefüllt werden. Auch hier können und 

müssen Stakeholder eine wichtige Rolle spielen, nicht zuletzt, weil das Budget insgesamt stark be-

grenzt ist. 
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Bei IPBES-4 Anfang nächsten Jahres werden dann die ersten „handfesten“ Ergebnisse auf den Tisch 

gebracht: die beiden im Schnellverfahren durchgeführten Assessments zu Bestäubung und zu den Me-

thoden und Instrumenten zur Politikunterstützung. Diese werden von vielen als eine Art „Lackmus-

test“ gesehen, ob IPBES tatsächlich glaubwürdig, relevant und legitim ist, wie es sich das Gremium 

auf die Fahnen geschrieben hat. Insbesondere das Bestäuber-Assessment mit seinen zahlreichen kom-

plexen Aspekten verspricht bereits jetzt zahlreiche kontroverse Diskussionen. 

 

Den offiziellen Report des IPBES-Sekretariats zu IPBES-3 finden Sie in Kürze hier:  

http://ipbes.net/plenary/ipbes-3.html 
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